
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

Gültig bis:
17.11.2024 Registriernummer Nr-2014-000278917 1

Gebäude
Hauptnutzung /

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3

Baujahr Wärmeerzeuger 3' a

Nettogrundfläche 5

Wesentliche Energieträger fùr
und Warmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lüftung / Kühlung 3

Hinweise zu den Angaben über die energet¡sche Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfläche dient die l,lettogrundfläche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4).

I Oer Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach g 16
Absatz 1 Salz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5).

! Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis), Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf
stat¡st¡schen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch n Eigentümer { Aussteller

D Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität be¡gefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieauswe¡ses

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

energieefiizienz+21
Beratende lngenieure
Poppelbaumstraße 20
46483 Wesel

! Neubau
n Vermietung / Verkauf

fi Modernisierung
(Anderung / Erweiterung)

tr Aushangpflicht
tr Sonstiges (freiwillig)
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Ausstellungsdatum I Unteffhrifl des Ausstellers

1 Dalum der angewendelen EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeiliger Zuteilung
der Registriernummer ($ 17 Absalz 4 Salz 4 undS EnEV) ist das Dalum der Anlragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich 4 bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestalion5 Nettogrundfläche ist im Sinne der EnEV ausschließl¡ch der beheizte / gekühlte Teil der Neltogrundfläche

Wohn- und Geschäftshaus

Hoher Weg 34, 31134 Hildesheim

Gewerbeanteil

ca.1955

2001

396,2 m2

Erdgas E, Strom

Verwendung: ---

X¡ Fensterlüftung
Schachtlüftung

n Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
I Lüftungsanlage

I Anlage zur
Kühlung

Hollgonroth Sollware, Ene¡gieberater 1 8599 8.0.6



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude ENERGIEAUSWEISgemäß den g$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 
1g. November 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer Nt-2014-000278917 2

Primärenergiebedarf

gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

Erläuterungen

Andabe Gebäudeteil - Selle 1

Bei Nichtwohngebåiuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu Wohn-

zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieausweises gemäß

dem L{uster nach Anlage 7 auf den Gebäudeteil zu beschränken, der

getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen $ 22

EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil" deut-

lich gemacht.

Emeuerbarc Enerolen - Selte 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare Energien

genutzt werden. Be¡ Neubauten ènth¿ilt Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG)

dazu weilere Angab€n.

Eneroiebedal - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den

Endenergiebedarf für die Ante¡le Heizung, Warmwasser, eingebaute Be-

lèuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden rechne-

risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-

unterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standar-

disierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten, definiertes

Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärmegewinne)

berechnet. So lässt sich die energetische Oualität des Gebäudesun-

abhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurtêilen. lnsbeson-

dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege-
-benen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primäreneroiêbèdarf - Seile 2

Der Primårenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

berücksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte ,Vorkette" (Er-

kundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten

Energieträger (2.8. Heizö|, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein

kleiner Wert signalisiert einen ger¡ngen Bedarf und damit eine hohe Energie-

effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energ¡enut-

zung. Die angegebenen Vergle¡chswerte geben für das Gebäude die Anfor-

derungen der EnEV an, die zum Zeiþunkt der Ausstellung des Energie-

ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung

des Gebäudes, die nach den Vorgaben des g 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV

durchgeführt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orien-

tierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusälzlich

können d¡e mit dem Energiebedarf verbundenen CO"-Emissionen des

Gebäudes f reiwillig angegeben werden.

Der Endwen der Skala zum Primärenergiebedarf beträgt, aul die Zehnerstel-

le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,,EnEV Anforderungswert

modernisierter Altbau" (140 % des ,,EnEV Anforderungswerts Neubau").

Wärmeschutz - Seite 2

Die EnEV stellt be¡ Neubauten und best¡mmlen baulìchen Änderungen auch

Anforderungen an die ênergetische Qualität aller wärmeübertragenden Um-

fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) sow¡e bei Neubauten

an den sommerlichen Wärmeschutz (schutz vor Überhitzung) eines Gebäu-

des.

Pflichtanoaben li¡r lmmob¡lienanzeioen - Selle 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in S 16a

Absatz '1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen Angaben

sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

für Nichtwohngebäude
18. November 2013

Endeneroiebedarl - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich

benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,

Lüttung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-

bedingungen errechnet und ist ein lndikator für die Energieeffizienz eines

Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-

menge, die dem Gebäude unter Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführl werden muss, da-

mit die standardisierle lnnentemperatur, dèr Warmwasserbedarf, die notwen-

dige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein

kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe

Energieeff izienz.

Anoaben zum EEWärmeG - Seite 2

Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuer-

bare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs nutzen. ln dem

Feld,,Angaben zum EEWärmeG" sind die Arl der eingesetzten erneuêrbaren

Energien und der prozentuale Ante¡l der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld

,,Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen des

EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von

Energie efüllt werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Bè-

hörde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaß-

nahme und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften

Anforderungswerte der EnEV.

Endeneroieverbrauch - S€ite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Wärme und Strom werden für
das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Hêizkosten bzw. der

Abrechnungen von Energielieferanten erm¡ttelt. Dabeì werden die Energie-

verbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nichl der einzelnen Nutze¡n-

heiten zugrunde gelegt. Die so erm¡ttelten Werte sind spezifische Werte pro

Quadratmeter Nettogrundfläche nach der EnEV. Der erfasste Energiever-

brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und

mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerech-

net. Die Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-

tische Oualität des Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen

Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist

jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Verbrauch einer Nutzungseinhe¡t oder

eines Gebäudes weicht insbesonderê wegen des Witterungseinflusses und

sich ändemden Nutzerverhaltens oder sich ändernder Nutzungen vom ange-

gebenen Endenergieverbrauch ab.

lm Fall längerer Leerstånde wird hierfür einpauschaler Zuschlag rechnerisch

bestimmt und in die Verbrauchserlassung einbezogen. Ob und inw¡eweit der-

artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,,Ver-

brauchserfassung" zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebäu-

de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute

energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand dieses Gebäude-

typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen,

auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts.

Prlmä¡eneroieverbrauch - Seite 3

Der Primårenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude insgesâmt ermit-

telten Endenergieverbrauch für Wärme und Strom hervor. Wie der Primär-

energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermìttelt, die die Vor-

kette der jeweils eingesetzlen Energieträger berückichtigen.

5

tt Gesamtenerg ieeff izienz"

Primärenergiebedarl dieses Gebäudes

508,5 kWh/(rÉ.a)

300 400

En EV-Anforderun gswert
modern isierter Altbau (Vergleichswert)

-lto"t''tt'on"
n 3 125,6 kgi(mr'a)

2ú0 100 500 >600

I-
EnEV-Anforderungswert f, +

Neubau (Vergleichswert) [ *

Anforderunoen oemäß EnEV a

Primäreneroieb€darf

lst-Werl 508,5 kWhr/(mz.¿) Anforderungswert 197,1 kwh/(m¿a)

Mittlere Wårmedurchoanoskoeffizienten E eingehalten

Sommerlicher Wärmeschutz lbei Neubau) ! eingehalten

Für Eneroiebedarfsberechnunoen verwendetes Verfahren

þ Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

fl Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV (,'Ein-Zonen-Modell',)

þ Vereinfachungen nach S 9 Absatz 2 EnEV

I Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

für
Kiihlung einschl. Gebäude

316,9

71,4

8,0

316,9 kWh/(mz'a)

Endenergiebedad
Endenergiebedarf in kwh/(mr.a)

Energielräger He¡zung Warmwasser Eingebaute
Lüftung 5)

Erdgas E

Slrom

Slrom-Mix

Endenergiebedarf Wärme [Pflichtangabe in tmmobitienanzeigen]

Endenergiebedarf Strom [Pftichtangabeintmmobitienanzeigen]

Nr

2

3

4

Zone

D weitere Zonen in der Anlage

79,4 kWh/(m'?'a)

Fläche Anteil

59,4

22,1

6,2

12,3

3 freiwillige Angabe5 nurHilfsenergiebedarf

Angaben zum EEWärmeG 6

Nutzung erneuerbarer Enefg¡en zur fÞckung des Wärme-und
Källebedarls aul Grund des Erneuerba¡e-Energien-Wärme-
gesetzes (EEWärmeG)

Arr: $å"#i'#:ri' rleckunssanreir: e,4 o/"

Ersatzmaßnahmen 7

Die Anlorderungen des EEWärmeG werden durch die
Ersatzmaßnahme nach S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
erfüllt.
E Die nach S 7 Absalz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften

Anforderungswerle der EnEV sind eingehalten.
Verschärfter Anforderungswerl
Primärenergiebedarf: kwv(maa)

tr Die in Verbindung mit g 8 EEWärmeG um %
verschärtlen Anforderungswerle der EnEV sind eingehallen

Verschårtter Anf orderungswert
Primärenergiebsdarf: kwh/(m¿a)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energiee¡nsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebe-
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren alternal¡ve Ver
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unlerschiedlichen Ergebnissen
führen können. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte ke¡ne Rückschlüsse auf den tãlsäch-
lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswene sind spezifi-
sche.Werte nach der EnEV pro Quadratmete¡ beheizte/gekühlte Netto-
grundlläche.

Zonen

Ã

6

7

1 siehe Fußnole 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnole 2 auf Seite 1 des Energieausweisesa nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falt des g 16 Absatz 1 Satz S EnEV6 nur bei Neubau t nur be] Neubau im Éall der Anwendung von S 7 Absafz 1 Nummer 2 EEWärmeG
Hongenrolh SolMarê, Ên€rgieberater 18599 8.0.6

1 siehe Fußnole 1 auf Seite 1 des Energieausweises

316,9

3,0 59,1 9,0 0,3

8,0

Einzelhandelsfläche 235,4

Bürofläche 87,5

Lager-, Sanitär-, Sozialfläche 24,4

Nebenfläche 48,9

Hottgenrolh Softwarê, Energieberaler 18599 8.0.6



für Nichtwohngebäude
gemãß den gg 16 lf. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Zusatzinformationen zu r Datenerfassun g u nd Berech nu ng
nach Energieeinsparverordnung und DIN 18õgg

Nettoqrundfläche

Zur Ermittlung der Energiekennwerte wurde das Gebäude in Zonen
unterteilt. Die Nettogrundfläche weist die Flächen der beheizten
oder gekühlten Zonen des Gebäudes aus. Sie kann somit von der
tatsächlichen Grund-, Miet- oder Nutfläche abweichen.

Bauteilaufbau

Die Erfassung der jeweiligen Bauteilaufbauten erfolgte durch
Aufmaß vor Ort. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
bewertet die energetische Qualität des Bauteils und wurde anhand
baujahrstypischer Vergleichsdaten oder gesetzlicher Typologie-
werten ermittelt.

nik

Ermittlung der spezifischen Kennwerte von Heizungsanlage,
Warmwasserbereitung, Klima- und Lüftungsanlage sowie
Beleuchtungstechnik gemäß der Gegebenheiten am Gebäude.

Randbedingunqen

Der Energiebedarf des Gebäudes stellt einen theoretischen Wert
unter Normbedingungen dar. Dies dient der Vergleichbarkeit von
Gebäuden. Die Nutzung und Beheizung der einzelnen
Gebäudezonen ist Basis festgelegter Randbedingungen und
können im Einzelfall von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

ENERGIEAUSWEIS

fÞr Wert enthält den Stromverbrauch für

¡ Zusatzheizung D Warmwasser

VerbrauchseÉassung

für Nichtwohngebäude

tr Lüftung ¡ eingebaute Beleuchtung ! Kühlung tr Sonstiges

ENERGIEAUSWEIS

ee*21

gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2 Nr-2014-000278917 3

Endenergieverbrauch

,rã-
300

tr Warmwasser enthalten

100 300 400 500

2001000 >600500400

>6002000

tkwhl'. j, '.. i
! ''r,r f

Zeilraum

von bis

Gebäudekategorie/
Nutzung

Primär-
Energieträger 4 energie-

faktor-

Flåchenanteil
Heizung und

Energieverbrauch

Strom

Warmwasser
Anteil He¡zung

tkwhl

Energie-
verbrauch

Strom

Anleil

lkwhl

Klima-
faktor

Primärenerg ¡everbrauch d ieses Gebäudes

Gebäudenutzung
Vergleichswerte 3

Erläuterungen zum VeÉahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energ¡everbrauchs-
kennwerlen ist durch die Energieeinsparverordnung
vorgegeben. Die Werle sind spez¡f¡sche Werte pro
Quadralmeter beheizte/gekühlte Nettogrundfläche. Der
talsächl¡che Energ¡everbrauch eines Gebäudes weichl
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
ändernden Nulzerverhaltens von den angegebenen
Kennwerlen ab.

1 siehe Fußnote 1 auf seile 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnole 2 auf Seite 1 des Energ¡eausweises3 veröffentlicht unter www.bbsr-energieéinsparung.de durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und õladtentwicklung im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie a gegebenenfalls auch Léerstandszuschläge in kwh

-' .

€ nergie € ff¡.¡enzptus2l Hotlgenrolh SolNare, Energ¡êboraler 18599 8.0.6



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den $g 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 1g. November 20'13

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer 2 Nt-2014-000279917 4

Empfehlungen zur kostengünst¡gen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind I möglich tr nicht möglich
Empfohlene lllodernisierungsmaßnahmen

Nr

n weilere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

(freiwillige Angaben)

oeschälzte
Amortisa-

geschätzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt-
stunde

tionszeit

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schr¡tten

in
Zusammenhang

mit größerer
Modernisierung

als
Einzel-
maß-

nahme

empfohlen

Fenster Ersatz der Einfachverglasung durch
Wärmeschutzverglasung

X

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für e¡ne Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

energieeffizienz+21, Beratende lngenieure
Poppelbaumstraße 20, 46483 Wesel

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben ¡m Energieauswe¡s (Angaben freiwillig)

r siehe Fußnole 1 auf Seile I des Energieausweises

Hongenroth SoÍware, Energíeberater 18599 8.0.6

2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises


